
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SdK-Geschäftsführung 

Hackenstr. 7b 

80331 München 

Tel.: (089) 20 20 846 0 

Fax: (089) 20 20 846 10 

E-Mail: info@sdk.org 

 

Vorsitzender 

Daniel Bauer 

 

Publikationsorgane 

AnlegerPlus 

AnlegerPlus News 

 

Internet 

www.sdk.org 

www.anlegerplus.de 

 

 

 

Konto 

Commerzbank 

Wuppertal 

Nr. 80 75 145 

BLZ 330 403 10 

IBAN: 

DE38330403100807514500 

BIC: 

COBADEFFXXX 

 

Vereinsregister 

München 

Nr. 202533 

 

Steuernummer 

143/221/40542 

 

USt-ID-Nr. 

DE174000297 

 

Gläubiger-ID-Nr. 

DE83ZZZ00000026217 

 

Newsletter 52 | P&R  

 

Beginn der Abschlagsverteilung / nächste Zahlung wohl bereits Mitte 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Ihnen heute weitere Informationen in Bezug auf die Insolvenzverfahren 

der P&R-Gruppe mitteilen.  

 

 

Erste Abschlagsverteilung im Umfang von über 200 Mio. Euro 

 

Die Insolvenzverwalter über die Vermögen der vier deutschen P&R-Gesellschaften 

haben darüber informiert, dass nun die ersten Zahlungen an die insgesamt rund 

54.000 Gläubiger geleistet werden. Diese erste Abschlagsverteilung hat ein 

Gesamtvolumen von über 200 Mio. Euro. Die Gläubiger werden dabei vom 

Insolvenzverwalter in den nächsten Tagen direkt schriftlich über die Auszahlung und 

deren Höhe bezogen auf ihre individuell festgestellte Forderung informiert. 

 

Der Zahllauf für die Abschlagsverteilung beginnt ab dem 20. Mai 2021 und soll auch 

in den noch offenen Fällen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Der 

Insolvenzverwalter wird in den nächsten Tagen die Anleger, die bislang noch keine 

Hemmungsvereinbarung unterzeichnet haben, nochmals anschreiben. Diese bereits 

ab August 2019 vom Insolvenzverwalter verschickte Hemmungsvereinbarung soll 

vor allem die Verjährung von möglichen Anfechtungsansprüchen des 

Insolvenzverwalters hemmen, betrifft aber auch denkbare Ansprüche der Anleger 

gegen die Gesellschaften. Die Frage der Anfechtbarkeit wird derzeit durch die 

Gerichte in repräsentativen Fällen geklärt. Eine solche Klärung ist nicht bis zum 

31.12.2021, dem Termin für die gesetzliche Verjährung der Anfechtungsansprüche, 

möglich. Liegt keine Hemmungsvereinbarung vor, muss und wird der 

Insolvenzverwalter vor Ablauf der Verjährungsfrist Maßnahmen gegen die 

betroffenen Anleger ergreifen (Mahnbescheid, Klageerhebung).  

 

 

Zweite Abschlagsverteilung wohl bereits Mitte 2022 

 

Darüber hinaus wurde von den Insolvenzverwaltern eine weitere Zahlung bereits 

Mitte 2022 in Aussicht gestellt. Zur voraussichtlichen Höhe liegen noch keine 

Informationen vor.  

 

 

München, den 20.05.2021 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
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Hinweis: Die Nutzung der Informationen erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. 

Insbesondere handelt es sich bei den Inhalten nicht um Anlageberatung, Kauf- bzw. 

Verkaufsempfehlungen, Zusicherungen hinsichtlich der weiteren Wertentwicklung 

oder Rechtsberatungen. Die Information hat keinen Bezug zu den spezifischen 

Anlagezielen, zur finanziellen Situation, zu rechtlichen Fragestellungen oder zu 

sonstigen bestimmten Umständen des Empfängers. Geschäfte mit 

Finanzinstrumenten sind generell mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust 

des eingesetzten Vermögens und in bestimmten Fällen auch zu einem Verlust über 

das eingesetzte Vermögen führen können. Der Empfänger sollte daher in jedem Fall 

vor Entscheidung über eine Geldanlage eine anleger- und anlagegerechte Beratung 

bei einem hierauf spezialisierten Anbieter in Anspruch nehmen. 

 

 

 


